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B E K A N N T M A C H U N G  

 
Bebauungsplan Nr. 5a, 1. Änderung „Zollikoferstraße-Ost“ 

 
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 Abs. 1 BauGB  

Bekanntmachung der Öffentlichen Auslegung gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 3 Abs. 2 
BauGB 

Der Rat der Stadt Visselhövede hat in seiner Sitzung am 02.02.2023 die Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 5a, 1. Änderung beschlossen. In seiner Sitzung am 25.05.2023 hat der Verwaltungsausschuss 
der Stadt Visselhövede dem Entwurf zugestimmt und die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes 
Nr. 5a, 1. Änderung mit Begründung beschlossen. 

Das Plangebiet umfasst vollständig den Geltungsbereich (ca. 34 ha) des Bebauungsplanes Nr. 5a „Zol-

likoferstraße-Ost“, der am 15.02.2021 rechtskräftig wurde (siehe Lageplan).  

Ziel der Planung ist die Präzisierung der planungsrechtlichen Festsetzungen, um Probleme bei der Ge-

nehmigung der gewünschten Bauformen auszuräumen.Zusätzlich wird eine Präzisierung der örtlichen 

Bauvorschriften durchgeführt. 

Aufgrund der Überschreitung der maximalen Größe der Grundfläche von 20.000 m² und Unterschrei-
tung der maximalen Größe der Grundfläche von 70.000 m² sowie der innerörtlichen Lage des Plange-
bietes erfolgt die Aufstellung des Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB. 
Eine überschlägige Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 2 des Baugesetzbuches genannten 
Kriterien ergab zudem, dass der Bebauungsplan voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkun-
gen hat, die nach § 2 Abs. 4 BauGB in der Abwägung zu berücksichtigen wären (Vorprüfung des Ein-
zelfalls).  

Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wird der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 5a, 1. Änderung, bestehend aus 
dem Bebauungsplan und Begründung, in der Zeit vom 26.06.2023 bis einschließlich 28.07.2023 wäh-
rend der Dienststunden im Rathaus bei der Stadt Visselhövede, Bauamt, Zimmer D 23, Marktplatz 2, 
27374 Visselhövede, 
montags - mittwochs (von 8:30 – 12:00 und 14:00 – 16:00),  
donnerstags (von 8:30 – 12:00 und 14:00 – 17:00)  
und freitags (von 8:30 – 12:00)  
zur Einsicht öffentlich ausgelegt. Auch Kinder und Jugendliche sind Teil der Öffentlichkeit. Die Pla-
nung kann ergänzend auch im Internet unter folgendem Link eingesehen werden: https://www.vissel-
hoevede.de/bauleitplanung 

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen zum Bebauungsplan abgegeben werden. Ich 
weise darauf hin, dass gem. § 3 Abs. 2 BauGB nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können. 
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Sofern bei der Abgabe von Stellungnahmen personenbezogene Daten verarbeitet werden, erfolgt diese 
auf Grundlage des § 3 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) und § 3 des Nds. Datenschutzgesetzes (NDSG). 

 

Visselhövede, den .............  

 

 

 

André Lüdemann 

DER BÜRGERMEISTER 


